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Amtliche Bekanntmachungen
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I. Veröffentlichung von Beschlüssen

Beschluss-Nr.: 0001/14
Der Hauptausschuss der Stadt Zehdenick beschließt
die unbefristete Niederschlagung von öffentlich-rechtlichen Forderungen in Form der Gewerbesteuer und Nachzahlungszinsen in Höhe von
100.409,00 €.

Arno Dahlenburg
Bürgermeister

In der Sitzung des Hauptausschusses
am 30.01.2014 wurde folgender Beschluss gefasst:

II. Öffentliche Bekanntmachungen

Tag: 25.03.2014
Beginn: 19.00 Uhr
Ort: Verwaltungsgebäude der

Stadtverwaltung Zehdenick,
Falkenthaler Chaussee 1,
16792 Zehdenick, Raum 111

Bekanntmachung der Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick –
Einladung zur öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Zehdenick

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Vorlage der eingereichten Wahlvorschläge
3. Ergebnis der Vorprüfung der Wahlvorschläge
4. Beschluss über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge

Bianca Bewersdorf
Wahlleiterin

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung
hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 07.11.2013
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan
die Erträge 3.387.887 €
die Aufwendungen     - 4.787.976 €

Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes
der Stadt Zehdenick für das Wirtschaftsjahr 2014

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2014

der Jahresgewinn 0 €
der Jahresverlust - 1.400.089 €

1.2   im Finanzplan
Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit - 2.024.083 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus der Investitionstätigkeit - 635.000 €
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Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus der Finanzierungstätigkeit 1.609.767 €

2 Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 2.135.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 0 €

ermächtigungen auf

Zehdenick, den 24.01.2014

Arno Dahlenburg
Bürgermeister

Die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans des Entwässerungsbetriebes
der Stadt Zehdenick wurde vom Landrat des Landkreises Oberhavel als
allgemeine untere Landesbehörde mit Schreiben vom 14.01.2014 be-
stätigt.

Amtliche Bekanntmachungen

Die Genehmigung für den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kredit er-
folgte auf Grundlage des § 86 Abs. 2 i. V. m. § 74 Abs. 2 Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Der Wirtschaftsplan 2014 des Entwässerungsbetriebes der Stadt
Zehdenick mit seinen Anlagen liegt gemäß  § 14 Abs. 3 EigV während
der allgemeinen Sprechzeiten,

dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

zu jedermanns Einsicht in der Stadtverwaltung Zehdenick, Falkenthaler
Chaussee 1,  16792 Zehdenick
im Raum 207 aus.

Mit Planfeststellungsbeschluss des Ministeriums für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (Plan-
feststellungsbehörde) vom 09. Dezember 2013 (Az.: 40.1 7171/
10.32) ist der Plan für das oben genannte Bauvorhaben gemäß § 17
Absatz 1 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 28.06.2007, BGBl. I S. 1206; zuletzt geän-
dert durch Art. 7 des Gesetzes vom 31.05.2013, BGBl. I S. 1388) und § 1
Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land
Brandenburg (VwVfGBbg in der Fassung vom 07.07.2009, GVBl. I S. 262,
264; geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16.05.2013, GVBl. I/13,
Nr. 18) in Verbindung mit § 74 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003,
BGBl. I S. 102; zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
25.07.2013, BGBl. I S. 2749) festgestellt worden.

Dem Träger der Straßenbaulast wurden Auflagen erteilt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetrage-
nen Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschieden worden.

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbeschlusses lautet:
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats
nach Zustellung, die durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wird,
Klage beim
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Hardenbergstraße 31
10623 Berlin

erhoben werden.

Bekanntmachung

Planfeststellung für den 6-streifigen Ausbau der Bundesautobahn (BAB) 10 von östlich der Anschlussstelle (AS) Oberkrämer,
km 161,625, bis westlich Autobahndreieck (AD) Schwanebeck, km 193,700 –
ohne den Streckenabschnitt im Land Berlin von km 186,560 bis km 191,945 –

einschließlich Umbau der AS Birkenwerder und Mühlenbeck sowie Umbau des AD Pankow
(BAB 10/BAB 114)

einschließlich Ausbau der BAB 114 bis Landesgrenze Berlin – Brandenburg, km 0,711,
einschließlich landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen, diese zum Teil trassenfern, in den Gemarkungen Vehlefanz,

Eichstädt, Bärenklau (Gemeinde Oberkrämer), Velten, Falkenhagener-Forst (Stadt Velten), Leegebruch (Gemeinde
Leegebruch), Borgsdorf, Bergfelde (Stadt Hohen Neuendorf), Birkenwerder (Gemeinde Birkenwerder), Mühlenbeck

(Gemeinde Mühlenbecker Land), Lehnitz, Wensickendorf (Stadt Oranienburg), Vogelsang (Stadt Zehdenick) im Landkreis
Oberhavel sowie Schönerlinde, Schönwalde (Gemeinde Wandlitz), Schwanebeck (Gemeinde Panketal), Ladeburg

(Stadt Bernau bei Berlin), Biesenthal (Amt Biesenthal-Barnim), Lindenberg (Gemeinde Ahrensfelde) im Landkreis Barnim
im Land Brandenburg

einschließlich weiterer notwendiger Folgemaßnahmen am untergeordneten Straßennetz und am Schienennetz

Die Klage ist bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
schriftlich oder in elektronischer Form mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes auf dem unter
www.berlin.de/sen/justiz/aktuell/erv/index.html veröffentlichten
Kommunikationsweg zu erheben.

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten.

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begrün-
dung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.
Das Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf
dieser Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Er-
mittlungen entscheiden.

Nach § 67 Absatz 4 i. V. m. Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO in der Fassung vom 19.03.1991, BGBl. I S. 686; zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. 10.2013, BGBl. I S. 3786) muss
sich vor dem Oberverwaltungsgericht jeder Beteiligte durch einen Rechts-
anwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union,
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt als
Bevollmächtigtem vertreten lassen. Vor dem Oberverwaltungsgericht
sind auch die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummern 4 bis 7 VwGO bezeichne-
ten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen.
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Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten
Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähi-
gung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum
Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.

Gemäß § 17e Absatz 2 FStrG hat die Anfechtungsklage gegen diesen
Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung, weil nach dem
Fernstraßenausbaugesetz vordringlicher Bedarf festgestellt ist.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungs-
klage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80
Absatz 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der Zu-
stellung dieses Planfeststellungsbeschlusses beim Oberverwaltungs-
gericht gestellt und begründet werden.

Der Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung)
liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes in der Zeit

vom 04. März 2014 bis 17. März 2014

während folgender Dienststunden in der Stadtverwaltung Zehdenick,
Fachbereich II - Bürgerservice, Fachdienst Infrastruktur, Falkenthaler
Chaussee 1, 16792 Zehdenick, 1. Obergeschoss, Grüner Flur,

montags u.mittwochs von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 14.00 Uhr
dienstags von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 18.00 Uhr
donnerstags von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00 Uhr
freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht aus.

Der Beschluss gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist allen Be-
troffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen er-
hoben haben, als zugestellt (§ 1 Absatz 1 Satz 1 VwVfGBbg in Ver-
bindung mit § 74 Absatz 5 Satz 3 VwVfG).

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungs-
beschluss von den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen er-
hoben haben, beim Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
des Landes Brandenburg, Referat 40, Postfach 60 11 61, 14411 Potsdam,
schriftlich angefordert werden.

Unabhängig davon wird unter
 http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.237173.de

eine Lesefassung des Planfeststellungsbeschlusses veröffentlicht.

Zehdenick, den 31.01.2014

Arno Dahlenburg
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

18.03.2014 – Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport

19.03.2014 – Ausschuss für Bauen und Ordnung

20.03.2014 – Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Arbeit

10.04.2014 – Hauptausschuss

08.05.2014 – Stadtverordnetenversammlung

Sitzungstermine der Stadtverordnetenversammlung Zehdenick und
ihrer Ausschüsse im 2. Sitzungszyklus 2014

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
Herausgeber: Stadt Zehdenick  – Der Bürgermeister – Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick

Bezug möglich über die Stadtverwaltung Zehdenick, 16792 Zehdenick, Falkenthaler Chaussee 1
Auflage: 6.900 Exemplare – kostenlos verteilt

Die Sitzungen finden um 19.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Am
Markt 1, 16792 Zehdenick statt.

Sollten sich kurzfristige Änderungen zum Sitzungstag, dem Sitzungsort
oder der Sitzungszeit ergeben, entnehmen Sie Informationen hierzu
bitte aus der Tagespresse, dem Rathaus-Portal auf der Homepage der
Stadt Zehdenick (www.zehdenick.de) oder dem Bekanntmachungskasten
neben dem Rathaus.


